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Familie: sozial-biologische Le
bensgemeinschaft von Menschen, 
die auf Geschlechtsbeziehungen 
zwischen Mann und Frau sowie auf 
Verwandtschaftsbeziehungen zwi
schen Eltern und Kindern beruht; 
im weiteren Sinne der Kreis der 
durch Verwandtschaft und Ehe 
verbundenen Personen. Inhalt, 
Form, Rolle und Funktion der F., 
einschließlich der rechtlichen Aus
gestaltung, sind vor allem durch die 
Eigentumsverhältnisse bestimmt 
und unterliegen der historischen 
Entwicklung. Die historisch-mate
rialistische Theorie von der Entste
hung, Entwicklung, den Grundfor
men und den Perspektiven der F. 
wurde insbesondere von F. Engels 
erarbeitet. (»Uber den Ursprung 
der Familie, des Privateigentums 
und des Staats«), Mit dem Entste
hen des Privateigentums an Pro
duktionsmitteln wurde die F. zur 
Institution, deren wichtigste Funk
tion darin bestand, den Verbleib 
des Privateigentums in der F. und 
damit in der besitzenden Klasse zu 
sichern und so der Aufrechterhal
tung und Festigung des Ausbeuter
systems zu dienen. Dementspre
chend sind auch in der bürgerli
chen F. nicht Liebe und Zuneigung 
das eigentliche Band der F.nver- 
hältnisse, sondern durch die Klas
senzugehörigkeit bedingte ökono
mische Gesichtspunkte. Die bür
gerliche Gesellschaft bringt in der 
eigentumslosen Klasse, dem Prole
tariat, bereits die Grundlage für 
eine höhere Form der F. hervor, 
die nicht mehr auf ökonomischen 
Interessen beruht, sondern vor al
lem auf der Zuneigung der Partner. 
Mit der Beseitigung des Privatei
gentums an den Produktionsmit
teln und der Schaffung sozialisti
scher Produktionsverhältnisse er
hielten Ehe und F. neue sozialöko
nomische Grundlagen; die allmäh
liche Herausbildung eines histo
risch neuen F.ntyps wurde mög
lich. Die F. in der sozialistischen 
Gesellschaft ist ein Grundkollektiv

der Menschen, das zunehmend 
durch die sozialistische —* Lebens
weise geprägt wird und diese aktiv 
mit herausbildet. Die Ehe- und
F.nbeziehungen werden immer 
mehr durch Liebe und gegenseitige 
Achtung, Verständnis und Hilfe im 
Alltag sowie die gemeinsame Ver
antwortung für die Kinder und die 
Gleichberechtigung der Ehepart
ner charakterisiert. Die F. ist nun
mehr eine auf Gefühl und Zunei
gung beruhende dauerhafte Ge
meinschaft, deren Hauptfunktion 
es ist, einen spezifischen und not
wendigen Beitrag zur allseitigen 
Entwicklung ihrer Mitglieder zu 
sozialistischen Persönlichkeiten zu 
leisten. Insbesondere für die sozia
listische Erziehung und die Cha
rakterbildung der Kinder, ihre Er
ziehung zu gesunden, lebensfro
hen, gebildeten, bewußten und 
aktiven Staatsbürgern hat die F. 
eine hohe Verantwortung. Durch 
die Geburt und Erziehung von 
Kindern sichert die F. die Repro
duktion, der Gesellschaft. Ihr ob
liegt es weiterhin, an der Repro
duktion der Arbeitskraft, an der 
Befriedigung der materiellen und 
geistig-kulturellen Bedürfnisse und 
an der Betreuung ihrer Mitglieder 
in spezifischer Weise mitzuwirken. 
Das im Jahre 1965 erlassene F.nge- 
setzbuch konkretisiert die verfas
sungsrechtliche Stellung der F. in 
der DDR und bildet den kodifizier
ten Kern der —» Familienpolitik un
serer Republik und die Grundlage 
der Familienförderung als Teil der 
—* Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die 
Herausbildung und Festigung qua
litativ neuer F.nbeziehungen ist 
ein durch gesellschaftliche und in
dividuelle Bedingungen beeinfluß
ter widersprüchlicher Prozeß, der 
immer wieder den Kampf gegen 
überlebte Gewohnheiten und Tra
ditionen einschließt.

Familienpolitik: Teil der Gesamt
politik des Staates und der Gesell
schaft, der die Ziele, Maßnahmen


